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Die fränkischen Volksrechte im Mittelalter. Eine rechtsgeschicht
liche Untersuchung in drei Bänden von Edwin Mayer-Hom
berg. Bd. 1. Die fränkischen Volksrechte und das Reichs
recht. Weimar, Böhlaus Nachf. 1912. XI u. 426 S. 10 M.

Der Inhalt dieses bedeutenden Werkes, in welchem neben 
einem reichen Quellenmaterial eine bewunderungswürdig große 
Literatur verarbeitet ist, läßt sich trotzdem in wenige Sätze zu-
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sammendrängen. Mit einer seltenen Energie hat der Verfasser 
eine Durchsicht des gesamten Rechtsstoffs der fränkischen 
Zeit nur dem Beweise folgender Thesen dienstbar gemacht: 
ln dem karolingischen Gesamtreich fällt dem s a 1 i s c h e n 
Recht die führende Rolle zu. Die Ansätze, die damals gemacht 
werden, um zu einem R e i c h s  recht zu gelangen, nehmen daher 
ausschließlich das salische Recht zum Ausgangspunkt. Dem
gegenüber ist das ribuarische Recht nur das Partikularrecht 
eines Teilstammes; nirgends erringt es Einfluß auf die karolingi
sche Kapitulariengesetzgebung. Dieser Sachverhalt ist nur zu 
natürlich; denn das Karolingische Haus lebt selbst nicht, wie 
man bisher allgemein geglaubt hat, nach ribuarischem, sondern 
nach salischem Recht. Wie der König, waren ferner auch seine 
allenthalben an seiner Statt waltenden Beamten Salier. So 
wird alsbald im ganzen Abendland der Ausdruck Salier die Be
nennung für den vornehmen Franken überhaupt. Den Beweis 
für die Richtigkeit dieser wichtigen Thesen erbringt der Verfasser, 
indem er unermüdet Punkt für Punkt der Kapitularien einer
seits mit der Lex Salica, anderseits mit der Lex Ribuaria konfron
tiert. Freilich bleibt es bei der Sprödigkeit des Materials nicht 
aus, daß eine sichere Deutung trotz genauester Prüfung an ein
zelnen Punkten nicht gelingt. Das vermag an der allgemeinen 
Geltung von Mayer-Hombergs Sätzen aber nichts zu ändern. 
Er hat seinen Stoff im Strafrecht, Prozeßrecht, Familien- und 
Erbrecht gegliedert. Die Hauptthese wird keineswegs einseitig 
auf die Spitze getrieben, sondern für einzelne salische Bestim
mungen wird die Veränderung zum ribuarischen Recht hin 
entwicklungsgeschichtlich begreiflich gemacht. Für unsere Vor
stellungen über Entstehungsart und Wirkungsweise der einzelnen 
Rechtsquellen wird seine Untersuchung noch nutzbringend zu 
verwerten sein. Es scheint mir deshalb ganz richtig, daß er 
seinerseits zunächst die literärgeschichtlichen Fragen in den 
Hintergrund gerückt hat. Es kann in dieser Zeitschrift nicht 
auf die speziell juristischen Punkte eingegangen werden.1) Hin
gegen können vielleicht zwei andere Fragen auch allgemeineres 
Interesse beanspruchen.

*) So fällt z. B. eine gewisse Vernachlässigung der neueren 
Literatur von 1910 bis 1912 auf.
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Die erste ist eine methodische. Sie besteht, kurz gesagt, 
darin, daß sich M.-H. seinen Beweis mit vollem Bewußtsein er
schwert hat. Da er nämlich die Trennungslinie zwischen Saliern 
und Ribuariern herauszuarbeiten wünscht, verwirft er alles Ma
terial, was diese seine Arbeit auch nur möglicherweise diskredi
tieren könnte, das sind sämtliche Chronisten und Urkunden, 
die von Saliern und Ribuariern, sei es von ihren Landesgrenzen, 
sei es von ihrem Stammesrecht expressis verbis in der Zeit von 850 
bis 1200 reden. Alle diese Angaben seien so gut wie wertlos; 
zuverlässig sei ausschließlich das objektive Recht, aus dem in 
Urkunden usw. ungewollt die Stammesverschiedenheit zutage 
trete. Aus ihm allein müsse man vor allem den geographischen 
Bereich beider Rechte abgrenzen. Freilich sei dies Verfahren 
ungleich mühevoller, denn nun müsse man Dorf um Dorf, Stadt 
um Stadt erkunden. Wir werden gewiß nicht bestreiten, daß 
dieser letztere Weg Vorzüge aufweist, aber wir können nicht 
nur keinen Nutzen, sondern müssen eine Gefahr darin erblicken, 
daß hier drei vollen Jahrhunderten der Stammesverfassung 
jedes Bewußtsein von ihren eigenen Zuständen abgesprochen 
wird. Wir haben jenen Abschnitt über die Wertlosigkeit aller 
von Saliern redenden Stellen Punkt für Punkt nachgeprüft; 
vermögen aber nirgends fast die Ablehnung M.-H.s zu teilen. Den 
Nachweis haben wir zum Teil an anderer Stelle schon erbracht. 
Indem nun der Verfasser einen Weg, den er sich selbst natürlich 
freiwillig verbieten durfte, ganz allgemein zu sperren sucht, 
gefährdet er gerade die vielleicht wichtigste Fernsicht, die uns 
sein Buch erschließt; und dies ist die zweite Frage, die hier be
rührt werden soll. Sie hängt zwar mit der methodischen zu
sammen, ist aber selbst historischer Natur.

M.-H. zeigt uns den schroffen Gegensatz zwischen den 
beiden Teilrechten der Franken; er zeigt uns ferner, wie gewissen
haft er von der regierenden Gewalt beobachtet wird. Er ver
spricht uns in den nächsten Bänden noch ein drittes fränkisches 
Teilrecht in Selbständigkeit und Reinheit darzustellen, nämlich 
das der Main- und Moselfranken. Damit wird aber die Frage 
brennend, ob wir nicht unsere Ansichten über die Wirkungen 
des karolingischen Regiments über Gallien und Germanien 
in einer bestimmten Richtung etwas ändern müssen. Nicht 
daß die fränkische Verfassungsgeschichte selbst schon deshalb
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zu revidieren wäre. Davon kann die Rede nicht sein, aber die 
Tatsache, daß unsere Quellen uns fast nur von dem Wirken 
der Zentralgewalt unterrichten, dürfte ein allzu glänzendes Bild 
von dem „straffen“, dem „modernen“ Regime Karls uns bis
weilen Vortäuschen. Wenn auch M.-H. vom „Reichsrecht“ 
spricht, so umfaßt dieser Ausdruck vielleicht mehr, als sich im 
Einzelfall beweisen läßt. Grafen und Bischöfe sind allerdings 
damals f r ä n k i s c h e  Beamte. Aber sind auch jene Gesetze, 
die sich nicht nur an diese Beamten richten, wirklich durchweg als 
R e i c h s  recht gedacht worden ? Vor allem aber, wenn schon 
als Reichsrecht gedacht, wie viel ist davon zu allgemeiner An
wendung gediehen? Wir sind überzeugt, daß die Skepsis 
hier zunehmen wird; es sei nur an das Schicksal erinnert, 
das Dopsch jetzt dem Capitulare de villis bereitet hat. 
Ist das Karolingische Reich wirklich schon eine E i n h e i t ,  
und nicht doch noch überwiegend eine bloße Suzeränität über 
mehrere unterworfene Völkerschaften? Freilich ist diese Ober
herrlichkeit, wie wir gleich hervorheben müssen, eine doppelte, 
und deshalb greift sie weiter als der gewöhnliche Zustand, wie 
wir ihn etwa im mittelalterlichen Türkenreich finden; es herrscht 
nämlich einmal der Vorstamm, d. h. die Franken und speziell 
die salischen Franken über mehrere unterworfene Gebiete. Diese 
Gebiete ihrerseits sind teils geschlossene Stammesgebiete, so 
vornehmlich in Germanien; teils römisches Provinzialland. 
Und schon diese charakteristische Trennung sollte besser gewürdigt 
werden. Zweitens aber hat der Herrscher des Vorstammes 
die Hauptmannschaft bei den einzelnen Stämmen auf sich selbst 
gezogen. Er ist bei jedem Stamm gleichsam selbst an die Stelle 
des Herzogs getreten. Es tritt also zu der Unterworfenheit 
unter das Reich der Franken eine Vereinigung der Herzogsgewalt 
in einer Hand. Gewiß ist dies, relativ betrachtet, schon ein hoher 
Grad von Einheit. A b e r  es  t r i t t  d o c h  a u c h  n i c h t  
m e h r  e i n  a 1 s e b e n  d i e s e  z w e i  T a t s a c h e n .  Es 
hängt aber viel daran, sich klar zu machen, was daraus folgt. 
Denn nur unter der Bedingung, daß man die Grenzen der karolingi
schen Reichseinheit erkennt, gewinnt die folgende Epoche ihr 
eigentümliches Recht innerhalb der Verfassungsgeschichte zu
rück, das ihr heut noch immer bestritten wird. Nur dann läßt 
sich begreifen daß die folgende Zeit nicht einen „Rückschritt“



344 L i t e r a t u r b e r i c h t .

schlechtweg, sondern etwas Neues gegenüber der fränkischen 
Zeit entwickelt. Es ist aber jetzt nicht schwer, den Platz dieser 
nachkarolingischen Periode, des sog. „frühen Mittelalters“, zu 
bestimmen. Er muß sich aus dem ergeben, was die Verfassungs
geschichte der Germanen unter Karl schon geleistet hat, und was 
noch fehlt. Karl der Große ist auf der einen Seite V o l k s -  
künig; d. h. ein Teil des Rechts ist noch in die strengen Formen 
der Landsgemeinde gebannt. Diese Stämme sind noch die 
Träger des Rechts. Die freien Volksgenossen, die in diesen 
Gemeinden zusammentreten, sind einer V e r w a l t u n g ,  d. h. 
einem s t ä n d i g e n ,  nicht etwa w i l l k ü r l i c h e n  sondern 
r e c h t l i c h  g e r e g e l t e n  Eingriff einer Regierungsgewalt 
in ihre Lebensverhältnisse völlig entzogen. Auf der andern 
Seite ist dieser selbe König zusammen mit seinem Vorstamm 
mit der Willkür des E r o b e r e r s  ausgerüstet. Er übt G e 
w a l t ,  nicht Recht, wenn er gegen Sachsen oder Bayern 
wütet. Schließlich drittens aber hat er noch eine Sphäre inne,. 
in welcher er zwar nach Willkür, n i c h t  aber nach Gewalt 
verfährt. Diese dritte Sphäre ist die seines Hauses und Hofes,, 
wo er über Vasallen und Knechte frei wie jeder germanische Fürst 
gebietet. Sie sind die Erweiterung seines Armes, sind nichts als 
er selbst im ganzen Ausmaß seiner persönlichen Macht. Wenn 
nun die Freiheit hier innerhalb des Hauses aus W i l l k ü r  auch 
zu R e c h t  werden sollte, was sie in Karls Zeitalter noch 
nicht ist, dann wird offenbar jene schroffe Entzweiung von 
formenstrengem Stammesrecht einerseits, ungezügelter Sieger
gewalt anderseits einer gereinigteren Idee der Herrschaft und 
des Herrn Platz machen können. Dann bezahlt offenbar die 
auf die fränkische Epoche folgende des Lehnrechts den Preis 
des unleugbaren Rückgangs der Zentralgewalt für kein unbe
trächtliches Gut! Sie zahlt ihn für die Befreiung des Rechts
gedankens von den engen angeborenen Grenzen des Stammes. 
Sie erwirbt so die Vorstellung einer allgemeinen universalen 
Rechtsgewalt, von der wir heut noch zehren, und die sich der 
antiken wohl an die Seite stellen darf, die aber dem Reich der 
Karolinger noch völlig f e h l t .  Indem also M.-H. die Gewalt 
des Stammes und seines Rechtes wieder gebührend ins Licht 
setzt, ermöglicht er auch der Forschung erst wieder ohne romanti
sche Verklärung, aber mit um so gerechterer Bewunderung die
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große und entscheidende Epoche von 900 bis 1200 in ihrer be
sonderen Rolle zu würdigen. Gesprochen worden ist von der 
Überwindung des Stammrechts schon oft. Aber erst eine solche 
konkrete Untersuchung kann genau die Macht dieser ältesten 
Rechtseinheiten veranschaulichen. Ich denke, dies allein wird die 
Historiker zum Dank für die außerordentlich mühevolle Arbeit, 
die hier ein Rechtshistoriker geleistet hat, verpflichten, auch wenn 
im übrigen das Werk durch seine streng juristische Haltung nicht 
weit über den engeren Fachkreis hinausdringen sollte.

Leipzig. Eugen Rosenstock.
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Bd. 27: Die Schule Johann Sturms und die Kirche Straßburgs. Von W. Sohm. XIV tu 

317 S. 8°. Kartoniert M. 8.—.
Bd. 28: Frankreich und die deutschen Protestanten in den Jahren 1570/73. Von W. P l a tz 

hoff. XVIII u. 215 S. 8®. Kartoniert M. 6 .-.
Bd. 29: Vom Lehnstaat zum Ständestaat. Ein Beitrag zur Entstehung der landständischen 

Verfassung. Von H ans S p a n g e n b e rg . XU u. 207 S. 8®. Kartoniert M.6.—.
Bd. 30: Prinz Moritz von Dessau im siebenjährigen Kriege. Von Max P r e i tz ,  VI u. 184 S. 

8° mit 1 Porträt, 2 Schriftstücken in Faksimile u. 6 Kartenskizzen. Kartoniert M5.—.
Bd. 31: MachlaveiUs Geschichtsauffassung und sein Begriff vtrtiu Studien zu seiner 

Historik. Von E d u a rd  W ilh. M ayer, VIII tu 125 S. 8°. Kartoniert M. 4.—.
Bd, 32: Der Übergang des Fürstentums Ansbach an Bayern. Von F r i tz  T a r ra s c h , VIII 

u. 182 S. Kartoniert M. 5.—.
Bd. 33: Mittelalterliche Welt- und Lebensanschauung Im Spiegel der Schriften Cohiccio 

Salutatls. Von A. v. M artin . XU und 166 S. 8*. Kartoniert M. 4.—.
Bd.34: Die hessische Politik ln der Zeit der Reichsgründung (1863—1871). Von E rn s t  

Vogt. X und 229 S. 8*. Kartoniert Mt 6.—.

Mit Band 21 beginnt eine neue Serie der Historischen Bibliothek. Wir liefern die 
komplette erste Serie (Band 1—20) zu dem e n n l B i g t e n  P r e i s  v o n  M . BO—  
Die Preise für einzelne Bände dagegen bleiben besteben.


